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Name:
Geb.-Datum:
Adresse:


Erklärung zur Tätigkeit an der Sächsischen VWA:
Entsprechend der Regelung des § 127 SGB IV in der aktuellen Fassung 
· bin ich bei Vertragsschluss von einer selbständigen Tätigkeit ausgegangen und 
· stimme bei Annahme/Feststellung einer Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung zu, dass eine Versicherungspflicht aufgrund meiner Tätigkeit für die Sächsischen VWA erst ab dem 01. Januar 2027 eintritt.




………………………………………………………………..			…………………………………………..
Unterschrift							Datum


Informationen zur Notwendigkeit dieser Zustimmungserklärung
Durch das sogenannte Herrenberg-Urteil des Bundessozialgerichts vom 28. Juni 2022 
(ECLI:DE:BSG:2022:280622UB12R320R0) ergeben sich neue sozialversicherungsrechtliche Anforderungen für die Erteilung von Lehraufträgen. Aufgrund der daraus resultierenden Unsicherheiten für Weiterbildungsanbieter und externe Dozenten wurde mit § 127 SGB IV eine Übergangsregelung bis 31. Dezember 2026 verabschiedet. 
Mit dieser Regelung wird der Eintritt der Sozialversicherungspflicht für als eigentlich selbstständig beurteilte Lehrtätigkeiten bis zum 1. Januar 2027 aufgeschoben, selbst wenn (später) eine abhängige Beschäftigung festgestellt wird. Diese Übergangsregelung schafft für beide Parteien vorübergehend Rechtssicherheit. Bis zum 31. Dezember 2026 unterliegt eine Lehrtätigkeit nicht der Versicherungs- und Beitragspflicht (und gilt damit in jedem Fall als selbstständig), wenn die Vertragsparteien bei Vertragsschluss übereinstimmend von einer selbstständigen Tätigkeit ausgegangen sind und eine gesonderte Zustimmungserklärung (nach dem 1. März 2025) des Dozierenden vorliegt.
Als selbstständige Lehrkraft könnte Ihre ggf. anbieterübergreifende Tätigkeit rentenversicherungspflichtig sein. In diesem Fall sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Tätigkeit innerhalb von drei Monaten bei der Deutschen Rentenversicherung zu melden (§ 190a SGB VI) und die Rentenbeiträge selbst abzuführen (§ 169 SGB VI). Eine Ausnahme von der Rentenversicherungspflicht besteht nur, wenn Sie mindestens einen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen oder Ihre Tätigkeit als geringfügig gilt (z. B. die gesamten Einnahmen als selbstständige Lehrkraft pro Monat nicht 556 € in 2025 übersteigen und/oder Zeitgeringfügigkeit).
Auch nach dem 31. Dezember 2026 können Lehrtätigkeiten selbstverständlich weiterhin selbstständig und sozialversicherungsfrei erbracht werden. Allerdings sind die Kriterien für die Abgrenzung von selbstständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung nunmehr strenger auszulegen. Daher müssen die Verträge mit externen Dozierenden den neuen Anforderungen der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis angepasst werden.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Kooperation bei diesen zwingend erforderlichen Vertragsänderungen und für die Abgabe Ihrer Zustimmungserklärung im Rahmen der Übergangsbestimmungen.


Geschäftsführerin Jana Kulak	Bankverbindung
Steuernummer 232/124/00408	IBAN DE24 8607 0024 0130 6406 00
Amtsgericht Leipzig HRB 3860	BIC DEUTDEDBLEG                                                                                                                                                       Stand: Juni 2025
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